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Genehmigung von Jugend-Fußballturnieren (auch Halle)                      

Der Verbandsjugendausschuss ist zuständig für Veranstaltungen unter Beteiligung ausländischer Jugendmannschaften (ausgenommen der so genannte “kleine Grenzverkehr“ mit dänischen Mannschaften) sowie unter Beteiligung von Mannschaften der A- und B-Junioren-Bundesliga, 

A- bis C-Junioren-Regionalliga und der A- bis C-Junioren- Schleswig-Holstein-Liga.  

Die Beantragung des Jugend-Fußballturniers erfolgt unter Einhaltung der “Richtlinien für Fußballspiele in der Halle“ sowie der “Richtlinien für Jugend-Fußballturniere“  des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes e.V. (Anhang JO).

Beantragender Verein:      
Jugend-Fußballturnier am / Ort /Halle:       /       /      
1. Art der Veranstaltung:         Einladungsturnier unseres Vereins    

     A-Junioren          B-Junioren           C-Junioren  (zutreffendes bitte ankreuzen [X])

2. Teilnehmende Mannschaften:

	Verein
	Spielklasse

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


3. Austragungsmodus und Spielplan
     
ggf. Zusatzblatt ausfüllen

Ansprechpartner:      
Tel./Fax/Email                        

Anmeldung an Rolf Hartung, per Email an  r.hartung@shfv-kiel.de senden.

Genehmigungsvermerk des VJA-Spielleiter
    Das beantragte Jugend-Fußballurnier wird genehmigt  

    Das beantragte Jugend-Fußballurnier wird nicht genehmigt     

Liebe Sportfreunde,

die Genehmigung zur Durchführung des Jugend-Fußballturniers am      ,    -Junioren, 

wird hiermit unter folgenden Voraussetzungen erteilt.

a. Das Turnier wird unter Beachtung der Richtlinien für Jugend-Fußballturniere  sowie den Richtlinien für Fußballspiele in der Halle durchgeführt (Anhang zur Jugendordnung, Anhang zur Spielordnung > Satzung und Ordnungen des SHFV).

b. Es sind Originalspielberichtsformulare zu verwenden und vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung abzugeben.

c. Die Schiedsrichtergestellung ist mit dem zuständigen Schiedsrichterausschuss abzustimmen.

d. Die Turniergenehmigung ist den Schiedsrichtern, unaufgefordert, vor Turnierbeginn vorzulegen.

Im Zusammenhang mit der Durchführung des Jugend-Fußballturniers, weisen wir auf die       DFB – Aktion „Keine Macht den Drogen“ hin und machen die Mannschaftsleitungen (Trainer, Betreuer und Eltern) darauf aufmerksam, das Alkohol im Umfeld dieser Jugendveranstaltung (auch das Öffnen von Sektflaschen nach gewonnenen Spielen durch die Zuschauer) unangebracht ist.

Der Verbandsjugendausschuss wünscht Ihnen einen fairen Verlauf des Turniers.

	     
	     


 Datum                                                     Spielleiter
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